
Bitte dieses Feld für Prüfvermerke der Landeswahlbehörde freihalten! 

Unterstützungserklärung 
 

Der (Die) Gefertigte unterstützt hiermit den Landeswahlvorschlag für die Wahl 
des Nationalrats am  01.Oktober 2006 lautend auf: 

 
Liste Dr. Martin – Für Demokratie, 
Kontrolle, Gerechtigkeit 

[Landeswahlkreis] 

 

Vor- und Familienname des (der) Unterstützungswilligen 

Geburtsdatum (Tag, Monat, 
Jahr) 
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Wohnort 

        

Raum für allfällige gerichtliche oder notarielle 
Beglaubigung der nebenstehenden Unterschrift 

Eigenhändige Unterschrift 

Bestätigung der Gemeinde 
Die nachstehende Gemeinde bestätigt, dass der (die) Unterstützungswillige am 
Stichtag (1.08.2006) in der Wählerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist. 
 

Gemeinde 

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, 
Statutarstadt, Wiener Gemeindebezirk 

Land Ggf. Sprengel 
Nr. 

Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung 

□ wurde vor der Gemeindebe-
hörde geleistet. 

□ war gerichtlich 
beglaubigt. 

□ war nota-
riell be-
glaubigt. 

Datum (Tag, Monat, Jahr) 
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Gemeindesie-
gel 

 

Unterschrift 

Gehen Sie bitte mit diesem Formular und einem amtlichen Lichtbildausweis ab 
dem 1. August so schnell wie möglich an Ihrem HAUPTWOHNSITZ zum Gemeindeamt 
bzw. Magistrat. Dort bitte nach dem zuständigen Beamten fragen, erst vor 
dem Beamten unterschreiben und dann von ihm die Unterschrift bestätigen 
lassen. Danach das bestätigte ORIGINALFORMULAR bitte unverzüglich per Post 
senden an: Büro Dr. Martin, 1020 Wien, Böcklinstraße 90. Rückfragen werden 
gerne unter office@hpmartin.net beantwortet, Telefon 01-532 32 32. 
Sonderfall WIEN: Unterschriebenes Formular kann beim Magistrat bzw. Be-
zirksamt hinterlassen werden und wird von der Behörde weitergeleitet.    


